
Yachtclub „Warnow“ e. V Ostseesparkasse Rostock
Pressentinstr.  11 a BLZ: 130 500 00
18147 Rostock Konto-Nr.: 200 081 896

 

Mietbeginn: ..........................................

 

mietet bei  ......................................................................................................................

für das Boot

......................................................................................................................................
Name des Bootes Type/Art

......................m.............................m........................m..................................................
Länge über Alles                   Breite über Alles                        Tiefgang Gewicht                      

Liegeplatz Nr. m2 Saisonpreis
EURO/m2

Gesamtpreis/Saison
EURO

Wasser

- Betriebskosten-
  pauschale 20 %
Halle

Freigelände

Nebenkosten Auf- und Abslippen

Krangebühr – Mast

Transport auf dem Gelände des Yachtclub 
Warnow e.V.

Gesamtpreis
EURO

Bestandteil dieses Vertrages sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Vermie-
tung von Winterstell- und Sommerliegeplätzen.

...........................................................
Ort, Datum

........................................................... .................................................................
Unterschrift des Mieters Stempel und Unterschrift des Vermieters



Allgemeine Geschäftsbedingungen
für die Vermietung von Winterstell- und Sommerliegeplätzen

Sofern nicht  ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde,  gelten für  die 
Vermietung von Winterlager- und Sommerliegeplätzen die nachstehenden 
allgemeinen Bedingungen:

Nebenabreden, Änderungen und Ergänzungen sind nur gültig, wenn sie der 
Vermieter schriftlich bestätigt. Das gleiche gilt für die Zusicherung von Ei-
genschaften.

I.  Vertragumfang
1) Der Mietvertrag umfasst
a) bei Winterliegeplätzen  folgende Leistungen des Vermieters:

(1) Zurverfügungstellung eines Stellplatzes auf dem Gelände 
des Yachtclub Warnow e.V.,

(2) jeweils saisonal einmaliges Auf- und Abslippen des Bootes 
auf dem Gelände des Yachtclub Warnow e.V., 

(3) das einmalige Verbringen des bezeichneten Bootes vom 
Slippwagen zur Stellfläche im Falle des saisonbedingten Aufslip-
pens und von der Stellfläche zum Slippwagen beim saisonbe-
dingten Abslippen (die jeweiligen Termine werden vom Vermieter 
bekanntgegeben)  

b) bei Sommerliegeplätzen lediglich die Zurverfügungstellung eines vom 
Vermieter zugewiesenen Liegeplatzes.

2) Weitergehende Leistungen umfasst der Mietvertrag nicht, insbeson-
dere nicht die Verwahrung des Bootes. Überholungsarbeiten, Repa-
raturen und sonstige Dienstleistungen werden von dem Mietvertrag 
nicht erfasst.

3) Der Zeitraum des Sommerliegeplatzes umfasst die Segelsaison. 
Als  Saison gilt regelmäßig der Zeitraum Mai bis Oktober eines jeden 
Jahres. Der Winterliegeplatz umfasst den übrigen Zeitraum.  

II. Laufzeit des Mietvertrages
1) Ist im Mietvertrag nichts anderes festgelegt, so beginnt das Mietver-

hältnis mit Abschluss des Vertrages und endet grundsätzlich mit der 
Kündigung einer der beiden Parteien.

2) Das Mietverhältnis kann spätestens bis zum Beginn der Segelsaison 
für den Ablauf der jeweiligen Segelsaison oder spätestens bis zum 
Ende der Segelsaison für den Beginn der jeweils folgenden Segelsai-
son gekündigt werden.  

3) Der Vermieter ist berechtigt, das Mietverhältnis fristlos aus wichtigem 
Grund zu kündigen. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere in folgen-
den Fällen vor:

a) bei Zahlungsverzug des Mieters,

b) bei wiederholtem Verstoß des Mieters gegen die Stell- bzw. Lie-
geplatzordnung des Vermieters,

c) bei  wiederholten  schweren  Belästigungen seitens  des Mieters 
gegenüber Mitarbeitern des Vermieters und/oder anderen Mietern,

d) bei wiederholten oder schwerwiegenden Verstößen des Mieters 
gegen seine Verpflichtungen gemäß Ziffer V bis VII.

  

III. Zahlungsbedingungen
1) Der Mietzins wird entsprechend der Gebührenordnung fällig.
2) Zahlungen sind ohne jeden Abzug zu leisten durch Überweisung auf 

das Konto  des YC Warnow oder  Erteilung einer  Einzugsermächti-
gung.

IV. Zugang und Nutzung
1) Der Mieter hat Zugang zum Stell- bzw.  Liegeplatz.
2) Für Angehörige des Mieters, welche ein berechtigtes Interesse am 

Betreten des Bootes haben, gilt die gleiche Regelung wie unter 1). 
Sie sind verpflichtet,  sich auf Verlangen des Vermieters als solche 
auszuweisen. Sonstigen Dritten, ist das Betreten des Vereinsgelän-
des des Vermieters bzw. insbesondere des Stell- bzw. Liegeplatzes 
nur  mit  ausdrücklicher  Genehmigung des Vermieters  bzw.  Mieters 
gestattet.

3) Der Mieter ist nicht berechtigt, ohne Genehmigung des Vermie-
ters auf der vermieteten Fläche und/oder dem Vereinsgelände des 
Vermieters anderweitige Gegenstände abzustellen oder einzulagern. 
Insbesondere bedürfen der Genehmigung:
- Das  dauerhafte  Einstellen  von  Fahrzeugen  aller  Art  auf 

dem Vereinsgelände,

- das Lagern von  Motoren,  Tanks,  Gasflaschen,  Munition, 
Treibstoff und sonstigen feuergefährlichen Stoffen,

- das Lagern  und  Festmachen  von anderen,  nicht  für  die 
Mietfläche vorgesehenen Booten des Mieters oder  Dritter (siehe 
Hallenordnung).

V. Allgemeine Pflichten des Mieters
1) Der Mieter ist verpflichtet, das stehende und laufende Gut, Masten, 

Persenninge etc.  so  zu befestigen,  dass auch bei  widrigen  Witte-
rungsverhältnissen  Beschädigungen  der  Betriebsanlagen  des  Ver-

mieters sowie anderer Boote ausgeschlossen sind. Die Masten sind 
für das Winterlager abzutakeln und im Mastenlager einzulagern.

2) Der Mieter ist verpflichtet, während der Dauer des Mietverhältnisses 
eine Haftpflichtversicherung mit einer Deckungssumme von mindes-
tens EUR 1.000.000,- für Sach- und EUR 1.000.000,- für Personen-
schäden zu unterhalten und deren Bestehen auf jederzeitiges Anfor-
dern des Vermieters nachzuweisen.

3) Der Mieter ist verpflichtet, während des Mietverhältnisses dem Ver-
mieter unverzüglich und unaufgefordert jede Veränderung des Eigen-
tums und der Rechte Dritter an den eingebrachten Sachen schriftlich 
anzuzeigen.

VI.  Pflichten des Mieters bei Sommerliegeplätzen
1) Der Mieter ist verpflichtet, das Boot im Liegeplatz so zu befestigen, 

dass auch bei widrigen Witterungsverhältnissen Beschädigungen der 
Betriebsanlagen des Vermieters einschließlich der Stege sowie ande-
rer Boote durch Losreißen und Abtreiben ausgeschlossen sind. 

2) Der Mieter ist verpflichtet, loses Inventar unter Verschluss zu halten 
und feuergefährliche Stoffe an Bord sicher zu verwahren.

VII. Besonderheiten und Pflichten des Mieters bei  Winterstellplätzen

1) Ist das Boot auf Wunsch des Mieters oder wegen fristloser Kün-
digung des Mietverhältnisses vorzeitig oder außerhalb der üblichen 
Reihenfolge zu Wasser zu lassen, so trägt der Mieter die dem Ver-
mieter hierdurch entstehenden Mehrkosten einschließlich der Kosten 
eines hierbei notwendig werdenden Transportes anderer Boote.

2) Sofern dem Mieter ein Winterstellplatz an Land zugewiesen wur-
de, hat  dieser  das Boot eigenverantwortlich  durch geeignete Maß-
nahmen wie das Anbringen von Stützvorrichtungen etc. zu sichern.

3) Es ist  nicht  gestattet,  das Boot  vom 01.11.  bis  31.03.  an der 
Brücke liegen zu lassen.

4) Die Rechte und Pflichten des Mieters der als Anlage I beigefüg-
ten Hallenordnung werden Bestandteil dieses Vertrages.

VIII. Haftung für Schäden und Zusicherung
1) Schadenersatzansprüche des Mieters aus positiver Forderungsverlet-

zung, aus Verschulden bei  Vertragsabschluss und aus unerlaubter 
Handlung sind sowohl gegen den YC Warnow als auch gegen des-
sen Erfüllungs- bzw. Verrichtungsgehilfen ausgeschlossen. Dies gilt 
insbesondere  für  Ansprüche  des  Mieters  wegen  Schäden,  die  bei 
Auf-  und/oder  Abslippen  und/oder  beim  innerbetrieblichen  An- 
und/oder  Abtransport  des  Bootes  zu  oder  von  der  Stellfläche 
und/oder beim Aufstellen des Bootes auf  dem Stellplatz entstehen 
sowie  hinsichtlich  von Schäden,  die  infolge Diebstahls,  Einbruchs, 
Feuer, Sturm, Hochwasser etc. entstehen.

2) Der Mieter haftet für alle Schäden, einschließlich der auf höherer Ge-
walt beruhenden Schäden, die während der Winterliegezeit durch die 
Inanspruchnahme eines Wasserliegeplatzes verursacht werden. Eine 
Haftung des Vermieters gilt hierbei als ausgeschlossen.

3) Der Vermieter haftet nicht für Schäden, die während der Dauer des 
Mietverhältnisses an dem Mietgegenstand durch höhere Gewalt oder 
unerlaubte Handlung Dritter entstehen.

4) Im Falle des Fehlens einer zugesicherten Eigenschaft des Stell- bzw. 
Liegeplatzes wird die Haftung für Folgeschäden ausgeschlossen, es 
sei denn, dass die Zusicherung bestimmter Eigenschaften den Mieter 
gerade gegen den Mangelfolgeschaden schützen soll.

5) Die Haftungsausschlüsse der Ziffern 1) bis 4) finden keine Anwen-
dung, soweit die Schäden auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit des 
YC Warnow,  dessen gesetzlicher  Vertreter  oder  Erfüllungsgehilfen 
beruhen oder soweit Schäden aus der Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit geltend gemacht werden.      

6) Der Vermieter ist nicht verpflichtet, zugunsten des Mieters die in Ziffer 
IV. bis VII. niedergelegten Bestimmungen gegenüber Dritten durchzu-
setzen und/oder darüber zu wachen, dass diese Bestimmungen von 
Dritten beachtet werden. Der Vermieter ist jedoch verpflichtet,  dem 
durch Verstoß Dritter gegen diese Bestimmungen geschädigten Mie-
ter auf Anfordern seine gegen den Dritten bestehenden Ansprüche 
abzutreten.

7) Der Mieter hält den Vermieter von Schadensersatzansprüchen Drit-
ter, die aufgrund einer aus diesem Vertrag resultierenden Pflichtver-
letzung des Mieters entstehen, frei.

IX. Pfandrecht
Der Mieter räumt dem Vermieter für dessen Forderungen aus dem Mietver-
hältnis ein Pfandrecht an Boot, Zubehör und Inventar ein.

X. Rechtswirksamkeit
Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen unwirksam sein, gelten die Bestimmungen im übrigen. An die 
Stelle der unwirksamen Bestimmung(en) soll die gesetzliche Regelung tre-
ten.

XI. Erfüllungsort
Erfüllungsort für alle gegenseitigen Ansprüche aus diesem Vertrag ist Ro-
stock.
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